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Anleitung für die elektronische Abfindungsanmeldung 

Zugriff über FON 
Die elektronische Abfindungsanmeldung setzt einen gütigen Zugang zu FinanzOnline (FON) voraus. Sofern Sie 
bereits über einen gültigen Zugang zu FON verfügen (z.B. für die Arbeitnehmerveranlagung), gilt dieser auch für 
die elektronische Abfindungsanmeldung. 

Sollten Sie über keinen FON-Zugang verfügen, können Sie diesen elektronisch auf der Website www.bmf.gv.at 
unter dem Punkt „Finanzonline“ beantragen und erhalten einige Tage später mit Rsb-Brief die erforderlichen 
Zugangsdaten: 

1. Schritt: Klicken Sie dazu auf der BMF-Website auf den Punkt „FinanzOnline“.

2. Schritt: Anschließend klicken Sie rechts unten auf „Zur Online-Registrierung“.
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Je nach Veranlagungsart (Einkommensteuerveranlagung/Arbeitnehmerveranlagung) beachten Sie bitte die 
entsprechende Einstiegsanleitung: 

Einstieg in EKA über FON bei Einkommensteuerveranlagung 

1. Schritt: Nach dem erfolgreichen Einstieg in FON mittels Teilnehmeridentifikation/ID Austria/Handysignatur,
öffnet sich die Hauptseite.

2. Schritt: Auf der Hauptseite rechts auf „Verbrauchsteuern“ klicken.

3. Schritt: Im Menüpunkt „EKA (Abfindungsanmeldung)“ kann nun die Abfindungsanmeldung erfasst werden.
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Einstieg in EKA über FON bei Arbeitnehmerveranlagung 

1. Schritt: Nach dem erfolgreichen Einstieg in FON mittels Teilnehmeridentifikation/ID Austria/Handysignatur,
öffnet sich die Startseite.

2. Schritt: Wenn Sie auf der Startseite ganz nach unten scrollen, auf „Links“ klicken und anschließend auf den
Button „Verbrauchsteuern“.

3. Schritt: Im Menüpunkt „EKA (Abfindungsanmeldung)“ kann nun die Abfindungsanmeldung erfasst werden.

Achtung: Sollte der Menüpunkt „EKA (Abfindungsanmeldung)“ nicht sichtbar sein, muss die Menüzeile durch 
drücken des Pfeils auf der linken Seite aufgeklappt werden. 
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Elektronische Abfindungsanmeldung – Registrierung in EKA 
Sollten Sie sich bereits erfolgreich in EKA registriert haben, scheint auf der Startseite Ihr Name sowie Ihre 
Sozialversicherungsnummer auf. Mit dem roten Häkchen bestätigen Sie diese Daten. 

Registrierung noch nicht erfolgt: 
Sollten Ihre Grunddaten noch nicht erfasst sein, erscheint folgende Meldung. Klicken Sie auf „hier“, um sich 
zu registrieren und geben Sie anschließend die erforderlichen Daten ein. 
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Elektronische Abfindungsanmeldung – Registrierung als abfindungsberechtigte Person 

1. Schritt: Nach der Registrierung in EKA, müssen Sie sich einmalig als abfindungsberechtigte Person
registrieren. Klicken Sie dazu im Karteireiter „Grunddaten“ auf den Punkt „Registrierung Abfindungsberechtigte“.

2. Schritt: Bei den Grunddaten sind jedenfalls die Personendaten zu kontrollieren und allenfalls zu ergänzen
sowie der Karteireiter „Nachweis Stoffe“ auszuwählen und die Anzahl der sich im eigenen Besitz befindlichen
Bäume, Sträucher, etc. anzugeben. Die Haushaltsangehörigen sind nur anzuführen, wenn diese die
Voraussetzungen für eine Freimenge erfüllen.

3. Schritt: Nachdem Sie Ihre Daten vollständig eingegeben haben, wird folgender Hinweis angezeigt.

Um die Registrierung erfolgreich abschließen zu können, müssen Sie sich mit der zuständigen Zollstelle in 
Verbindung setzen, damit diese den Datensatz freigeben kann. Für die endgültige Registrierung benötigt das 
Zollamt einen Nachweis darüber, dass Sie über eigene Obststoffe verfügen (z.B. Grundbuchsauszug, Pacht- oder 
Übergabsvertrag). Bitte übermitteln Sie diesen per Post.
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Abgabe der Elektronischen Abfindungsanmeldung – Angaben zum Brennverfahren 

1. Schritt: Für die Abgabe der elektronischen Abfindungsanmeldung, klicken Sie im Karteireiter
„Anmeldungen“ auf den Punkt „Abfindungsanmeldung“. Bitte überprüfen Sie, ob die gespeicherten Daten mit
Ihren Daten übereinstimmen (Telefonnummer, E-Mail, Haushaltsangehörige, usw.).

2. Schritt: Wenn der Ort der Alkoholherstellung ident mit Ihrer Wohnanschrift ist, drücken Sie den Button
„Anmelder übernehmen“. Wenn nicht, geben Sie den jeweiligen Ort der Alkoholherstellung ein.

3. Schritt: Klicken Sie auf die Verpflichtungserklärung „ja, ich verpflichte mich“ und anschließend auf „weiter“.

4. Schritt: Falls Sie der/die Eigentümer/in des Brenngerätes sind, drücken Sie auf „Anmelder übernehmen“. Ist
eine andere Person der/die Eigentümer/in, geben Sie bitte Zu- und Vornamen der Person sowie deren
Geburtsdatum ein und drücken Sie auf „Eigentümer suchen“. Im Anschluss öffnet sich ein neues Fenster mit dem
Sucherergebnis. Klicken Sie dort auf das rote Häkchen neben dem/der Brenngerätebesitzer/in. Anschließend
klicken Sie auf den Button „ja, das Einvernehmen wurde hergestellt“, dann auf „weiter“.



5. Schritt (Angaben über die beantragte Alkoholherstellung):
- Eintragung der Obstsorte, Maischemenge & Vorratsgefäße
Sie können in der Auswahlliste die Obstsorte, die Sie brennen wollen, auswählen.
Achtung: Obstsorten, die nicht in den Grunddaten erfasst sind, stehen nicht zur Auswahl. Haben Sie eine Maische
aus verschiedenen Obstsorten wählen Sie in der Liste den Punkt „Maischemischung“ aus.
- Maischemenge & Vorratsgefäße
Die Maischemenge ist in Hektoliter zu erfassen. Anschließend klicken Sie bitte auf den Button „Vorratsgefäße“. Es
öffnet sich dann die Seite „Vorratsgefäße zur Position“.

Hier sind die Fässer zu erfassen, in denen die Maische aufbewahrt wird. Achtung: Es wird nach dem 
Fassvolumen gefragt, nicht nach der Maischemenge! Bei der laufenden Nummer wird das nummerierte
Fass eingetragen. 
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Mit Klick auf die Diskette am Ende der Zeile werden die Eingaben gespeichert. Falls noch weitere 
Vorratsgefäße mit einem anderen Rauminhalt als dem bisher angegebenen Vorratsgefäß zu erfassen sind, 
sind diese einzutragen und erneut abzuspeichern. Über den Button „zurück“ gelangt man wieder auf die 
Seite der Angaben über die Alkoholherstellung, wo weitere Maischearten erfasst werden können. Durch 
Anklicken des Buttons „weiter“ gelangt man zur Berechnung und Aufteilung der Brenndauer. 

6. Schritt: Auf dieser Seite scheint die Gesamtbrenndauer auf, ebenso die noch offenen Stunden, sowie die 
bereits eingetragenen Stunden. Es werden die Brenntage mit den jeweiligen Beginn- und Endzeiten erfasst (z.B. 
29.05.2024 bis 29.05.202 von 8.00 – 19.00 Uhr). Mit Klick auf die Diskette am Ende der Zeile wird die Zeit 
gespeichert.

Wichtig: Tragen Sie die Uhrzeit nur bei der im Bild angezeigten 1. Uhrzeit ein. Die 2. Uhrzeit bleibt frei. 

Grundsätzlich kann an allen Tagen des Jahres und zur gewünschten Zeit gebrannt werden, es müssen allerdings 
die Brennzeiten gleichmäßig aufgeteilt werden (z.B. täglich 13:00 – 15:00 Uhr), nur der erste und der letzte Tag 
dürfen davon abweichen.

Es besteht die Möglichkeit einer maximal eintägigen Unterbrechung, wobei für diese – sofern sie auf einen 
Werktag fällt – eine Begründung im Feld „Brenndauerunterbrechung“ angegeben werden muss. Als Werktage 
gelten Montag bis Samstag. Am Sonntag ist daher eine eintägige Unterbrechung ohne die Angabe eines Grundes 
zulässig. 

Zudem besteht die Möglichkeit einer Brenndauerüberschreitung, da zur Reinigung des Brenngerätes zwischen 
mehreren Obstsorten jeweils zwei Stunden dazugerechnet werden dürfen (werden bspw. drei verschiedene 
Obstorten gebrannt, so dürfen maximal vier Stunden dazugerechnet werden). In der Zeile 
Brenndauerüberschreitung ist dann „Sortenwechsel“ einzutragen. Durch Anklicken des grauen Buttons „weiter“ 
gelangt man zur Seite „Steuerberechnung“. 
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7. Schritt: Hier wird die Alkoholsteuer automatisch berechnet und auch eine allfällig zustehende Freimenge in
Abzug gebracht. Die Freimenge richtet sich nach den in den Grunddaten erfassten Angaben über Ihren Hof,
Haushaltsangehörige, etc.
Die Zahlung muss „unbar“ erfolgen. Ein Erlagschein mit der berechneten Alkoholsteuer wird an Ihre Adresse
geschickt. 
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8. Schritt: Drücken Sie den Button „weiter“. Ihnen werden die erfassten Daten angezeigt (Anmeldung zur
Alkoholherstellung nach § 62 AlkStG 2022). Drücken Sie anschließend auf „ok“.

9. Schritt: Es werden Ihnen erneut die erfassten Daten angezeigt (Anmeldung zur Alkoholherstellung nach § 62 
AlkStG 2022). Zusätzlich ist nunmehr auch Ihre Referenznummer ersichtlich. Klicken Sie auf „Drucken“, um die 
Abfindungsanmeldung auszudrucken und diese zu Ihren Unterlagen zu nehmen. Anschließend klicken Sie auf
„weiter“.
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10. Schritt: Wenn Ihnen die untenstehende Seite angezeigt wird, gilt Ihre Abfindungsanmeldung als wirksam im
System erfasst. Außerdem wird Ihnen die zuständige Zollstelle angezeigt.

Achtung: Wenn der Vorgang vorzeitig abgebrochen wird und keine Referenznummer aufscheint, wurde die 
Abfindungsanmeldung nicht an das Zollamt übermittelt. Sie haben dann ohne Genehmigung des Zollamtes 
Alkohol hergestellt und mit abgaben- und finanzstrafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Wird eine 
Anmeldung storniert, setzen Sie sich bitte mit dem Zollamt in Verbindung, da bereits eine Vorschreibung auf 
Ihrem Abgabenkonto erfolgt ist und eine Gutschrift bei Stornierung nicht automatisch verbucht wird. 


